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Regelung betreffend Beerdigungen in Bayern

Leichen durften gemäß bayerischem Polizeistrafgesetzbuch vom

26. Dezember 1871, Artikel 61, Absatz 1, Ziffer 2, nur auf einem

öffentlichen Kirchhof oder einer besonders gesetzlich zulässigen oder

polizeilich genehmigten Gruft oder Begräbnisstätte beerdigt werden.

Eine Beerdigung an einem anderen Ort war nur mit Genehmigung der

zuständigen Behörden zulässig. Überhaupt sollte niemand außerhalb des

Kirchhofes beerdigt werden. Ausgenommen davon waren Erzbischöfe

und Bischöfe, deren Bestattung in ihren Kathedralen oder dazugehörigen

Grüften oder Kreuzgängen gemäß königlich-bayerischer Verordnung vom

14. Oktober 1862 ohne polizeiliche Bewilligung gestattet war. Gleiches

galt für Religiosen, wenn sie schon Grüfte oder Begräbnisstätten

innerhalb ihrer Klostermauern hatten.

Leichenhallen und Leichenhäuser waren zwar verbreitet, bildeten

aber in kleineren Städten und Dörfern eine Ausnahme. Eine etwaige

Benutzungspflicht war orts-, bezirks- oder oberpolizeilich geregelt.

Die zeremonielle Ausgestaltung des Begräbnisses war innerhalb der

gesetzlichen Regelungen zu Zeit, Ort und Art des Begräbnisses den

Hinterbliebenen bzw. den Religionsgesellschaften selbst überlassen.
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